
93 

Landesgesetzblatt für Wien 
Jahrgang 1967 Ausgegeben am 16. August 1967 15. Stück 

28. Gesetz: Wiener Landarbeitrordnung, Abänderung und Ergänzung (Wiener l.andarbeitsordnungsnovelle 1967). 
2'1. Gesetz: Wiener land- und forntwirts<haftlidie Beru!sausbildungsordnung, Abänderung. 
28. Gesetz: Wiener Krankenanstaltengesetz, ll.nderung. 
29. Kundmadiung: Heilanstalt für gesd>lediclcranke Frauen und Mäddien in Klosterneuburg; Pflegegebühren, 

NeufestSetzung. 

26. 

Gesetz vom 19. Mai 1967, mit dem die 
Wiener Landarbeitsordnung abgeändert und 
ergänzt wird (Wiener Landarbeitsordnungs· 

novelle 1967). 

Der Wiener Landt'lg hat in Ausführung des 
Landarbeitsgesetzes, BGB!. Nr. 140/1948, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGB!. Nr. 279/1957; 
BGB!. Nr. 241/1960, BGB!. Nr. 97/1961, BGBI. 
Nr. 10/1962, BGBI. Nr. 194/1964 und BGB!. 
Nr. 23811965, beschlossen: 

Die Wiener Landarbeitsordnung, LGBI. für 
Wien Nr. 22/1949, in der Fassung der Landes
gesetze LGBl. für Wien Nr. 9/1958, LGBI. für 
Wien Nr. 4/1961, LGBI. für Wien Nr. 10/1962, 
LGBl. für Wien Nr. 15/1964 und LGBI. für Wien 
Nr. 4/1965, wird abgeändert und ergänzt wie 
folgt: 

1. Die§§ 97 bis 100 haben zu lauten: 

„7. Lehrlingswesen 
Allgemeine Vorsdiriften 

§ 97 

(!) Die berufliche Ausbildung gliedert sich in 
eine Ausbildung für die LandwirtSchaft, für die 
Sondergebiete der Landwirtschaft und für die 
Forstwirtschaft, 

(2) Die Ausbildung umfaßt: 
a) die Lehre, 
b) die fachliche Fortbildung. 

Lehrverhältnis 

§ 98 

(1) Das Lehrverhältnis ist ein Ausbildungsver
hältnis. 

(2) Als Lehrling kann aufgenommen werden, 
wer körperlich und geistig geeignet ist und die 
allgemeine Schulpflidit erfüllt hat. 

(3) Die Lehrlingsausbi!dung darf nur in einem 
anerkannten Lehrbetrieb bei einem anerkannten 
Lehrherrn erfolgen. 
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(4) Wenn die im Abs. 3 genannten Voraus
setzungen gegeben sind, kann der Lehrling audi 
im elterlichen Betrieb ausgebildet werden (Heim
lehre). 

(5) Die Lehre hat die Grundlage des prakti
schen Könnens und Wissens im Beruf zu vermit
teln und den Lehrling mit allen in das Fach ein
schlägigen Arbeiten vertraut zu machen. 

(6) Wird der Lehrling in die Haus- und Fami
liengemeinschaft des Lehrherrn aufgenommen1 

hat er Kost und Wohnung zu erhalten. 
(7) Jedem Lehrling gebührt eine Lehrlingsent

schädigung (§ 101). 
(8) Na.eh Beendigung des Lehrverhältnisses darf 

der Lehrling bis zum Ablauf einer dreimonatigen 
Frist nicht gekündigt werden (Behaltspflicht). 

Lehrzeit 

§ 99 

(!) Die Lehrzeit dauert in allen Ausbildungs
zweigen drei Jahre. Sie kann im Falle nicht be
standener Prüfung (Abs. 5) auf Antrag der 
Prüfungskommission von der Land- und forst
wirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungs
stelle um höchstens ein Jahr verlängert werden 
(§ 108 Abs. 2 Z. 4), wenn nur durdi eine Ver
längerung der praktischen Ausbildungszeit die 
Aussicht besteht, daß der Prüfling das für die Ab
legung der Prüfung erforderliche Können und 
WiSsen erwirbt. 

(2) Die ersten drei Monate der Lelirzeir gelten 
als Probezeit, während der das Lehrverhältnis 
von beiden Teilen, im Falle der Minderjährigkeit 
des Lehrlings von seinem gesetzlichen Vertreter, 
ohne Angabe von Gründen jederzeit gel(}st wer
den kann; nach Ablauf der Probezeit ist das 
Lehrverhältnis in die Lehrlingsstammrolle einzu
tragen. Die Probezeit ist in die Lehrzeit einzu
rechnen. 

(3) Inwieweit der Besuch von einschlägigen 
Fachschulen auf die Dauer der Lehrzeit anzurech
nen ist, bestimmt die Wiener land- und forst
wirtschaftliche Berufsausbildungsordnung. 
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